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Hausordnung 
Freizeithaus St. Franziskus, Gutach 
 

Wir freuen uns,  
 
 

dass wir Sie in unserem Haus St. Franziskus begrüßen 
dürfen und wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt. 
Damit Sie, Ihre Nachfolger und unsere Pfarrgemeinde an dem Haus ungetrübte Freude haben können, bitten wir 
Sie um Beachtung der folgenden Punkte: 
 

 
A. ANMELDUNG UND ANREISE 
 
1. Die Anmeldung erfolgt schriftlich im Pfarrbüro der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Schutterwald-Hohberg-

Neuried, 77746 Schutterwald (Email-Adresse: pfarramt@kath-shn.de). Anmeldeformulare werden Ihnen 
zugesandt. Die Anmeldung ist erst nach Rücksendung des ausgefüllten und unterschriebenen Mietvertrages 
und der Bezahlung der Anmeldepauschale, die nach dem Aufenthalt mit dem Mietpreis verrechnet wird, 
gültig. Eine Rückbestätigung unsererseits erfolgt nicht. 

 
2. Der Hausschlüssel ist bei der Familie Haas in Gutach, Rebberg 1 (letztes Haus an der Zufahrt nach St. 

Franziskus) abzuholen und nach Beendigung der Freizeit dort wieder abzugeben. Bitte ein bis zwei Tage vor 
der Anreise Herrn Haas (Hausmeister) telefonisch die Ankunftszeit mitteilen (07833/1222). 

 
3. Da der Weg von der Bundesstraße 33 bis St. Franziskus Privatgelände ist, haben wir uns gegenüber den 

Eigentümern verpflichtet, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h strikt einzuhalten. Bitte halten Sie 
sich auch an diese Vereinbarung. 

 Busse können das Haus nicht anfahren. PKW-Parkplätze finden Sie beim Haus.  
Fahrzeuge bitte nicht am Zufahrtsweg abstellen. 

 Übrigens: Grüßen am Weg ist nicht verboten; es fördert die gute Nachbarschaft! 
 
4. Es ist zu beachten (auch während des Aufenthaltes!), dass unser Gelände erst direkt vor dem Haus beginnt. 

Das Grundstück erstreckt sich an der Haupteingangstür entlang dem Parkplatz (Talseite) in südlicher 
Verlängerung. Östlich verläuft die Grenze am oberen Waldanfang (Bergseite). 
 

5. Das Mitbringen von Haustieren ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. 
 
 

B. AUFENTHALT 
 
1. Unterhalb unseres Geländes verläuft die Bahnlinie Offenburg-Hornberg. Strengstens untersagt ist das 

Hinabwerfen von Gegenständen und Herantreten an die Bahngleise.  
 

2. Beim Entfernen der Gruppe vom Haus sind Türen und Fenster im eigenen Interesse zu schließen. 
 
3. Die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes halten wir für eine Selbstverständlichkeit. 
                                                                  
4. Obwohl das Haus ziemlich abgelegen ist, bitten wir unsere Gäste, in der Zeit von 22 bis 7 Uhr das Lärmen 

außerhalb des Hauses und bei offenen Fenstern zu unterlassen. 
 
 
5. Zum Ende des Aufenthaltes ist der Kühlschrank vollständig zu leeren, anschließend auszuputzen und am 

Innenschalter abzuschalten. Die Türen offen stehenlassen. Ebenfalls sollten die Geschirrschränke geöffnet 
und damit belüftet werden.  
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6. Speisereste und Müll: Alle Speisereste sind bei der Abreise unbedingt mitzunehmen!  
Wir legen großen Wert auf Mülltrennung. Die sortierten Müllsäcke müssen (spätestens am Abreisetag) aus 
dem Freizeithaus mitgenommen und beim Hausmeister (Rebberg 1) abgegeben werden.  

 
7. Küche und Toilettenanlagen sind täglich zu reinigen. 
 Das Freizeithaus muss direkt vor der Abreise komplett besenrein gereinigt werden.  
 
 8. Genau wie Sie, wünschen Ihre Nachfolger, sauberes Geschirr vorzufinden. Wir verlassen uns darauf, dass Sie 

das Geschirr, Küchengeräte und die Herde in sauberem Zustand hinterlassen. 
  
9. Sollten Schäden durch Schnitzereien und Beschmieren von Wänden, Möbeln, usw. festgestellt werden, so 

werden wir die Kosten für die Reparatur der betreffenden Gruppe in voller Höhe in Rechnung stellen. 
Außerdem bitten wir diese Gruppe, von einer nochmaligen Anmeldung Abstand zu nehmen. 

 
10. Dass Schäden entstehen können, dafür haben wir Verständnis! Wir bitten die Verantwortliche/ den 

Verantwortlichen, diese nach Beendigung der Freizeit auf dem Abrechnungsformular zu vermerken und 
zudem den Hausmeister zu informieren.  

 
11. Sicherheitsmaßnahmen:  

* Offenes Feuer im Gelände darf nur am vorgesehenen Platz gemacht werden. 
 * Das Rauchen im Haus ist generell verboten. Gleiches gilt für das Hantieren mit offenem Licht.  
         * Im Haus sind Rauchmelder instatlliert.  
         * Im Notfall (starke Rauchentwicklung  oder Brand) schnellstens die aufgezeigten Fluchtwege benutzen und  
            über Telefon-Nr. 112 die Feuerwehr benachrichtigen. 
         * Alle Außentüren des Hauses können durch Verdrehen des Zylinders am Türschloss entriegelt und dadurch  

   von innen geöffnet werden (ohne Schlüssel) 
 
12. Unbedingt mitzubringen sind: 
 Betttücher, Schlafsack (bzw. Decken) , Hand-/Duschtücher, Toilettenpapier,  Müllsäcke, Schwämme, 

Handspülmittel (für die Geschirrspülmaschine wird das Geschirrspülmittel zur Verfügung gestellt), ggf. 
Grillkohle für den Außengrill. 

 
 

C. ABREISE 
 
1. Wenn das Haus am gleichen Tag von einer anderen Gruppe belegt wird, muss die Abreise bis spätestens 

11.00 Uhr erfolgen. 
 
2. Nachdem alle benutzten Räume sowie die Küche besenrein gereinigt sind, bitte überprüfen, ob alle Fenster 

und Türen fest verschlossen sind. 
 
3. Bei der Abfahrt bitte an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf der Zufahrt zur B 33 achten. 
 
4.   Schlüssel und das ausgefüllte Abrechnungsformular sowie das Kurtaxeformular bitte bei Familie Haas 
          abgeben (ggf. in den Briefkasten werfen). 
               
5.      Endreinigung:  Nach jedem Aufenthalt wird eine Endreinigung veranlasst (s. Gebührenordnung).  
 

Wir danken Ihnen für die Beachtung der Hausordnung und wünschen 
                                                 einen angenehmen Aufenthalt! ☺                                         

         

 
     Stand: 01/2025 

 

 


